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Text 

5. Abschnitt 

Kosten 

Kosten im Verfahren über Beschwerden wegen Ausübung unmittelbarer verwaltungsbehördlicher 
Befehls- und Zwangsgewalt 

§ 35. (1) Die im Verfahren über Beschwerden wegen Ausübung unmittelbarer 
verwaltungsbehördlicher Befehls- und Zwangsgewalt (Art. 130 Abs. 1 Z 2 B-VG) obsiegende Partei hat 
Anspruch auf Ersatz ihrer Aufwendungen durch die unterlegene Partei. 

(2) Wenn die angefochtene Ausübung unmittelbarer verwaltungsbehördlicher Befehls- und 
Zwangsgewalt für rechtswidrig erklärt wird, dann ist der Beschwerdeführer die obsiegende und die 
Behörde die unterlegene Partei. 

(3) Wenn die Beschwerde zurückgewiesen oder abgewiesen wird oder vom Beschwerdeführer vor 
der Entscheidung durch das Verwaltungsgericht zurückgezogen wird, dann ist die Behörde die 
obsiegende und der Beschwerdeführer die unterlegene Partei. 

(4) Als Aufwendungen gemäß Abs. 1 gelten: 

 1. die Kommissionsgebühren sowie die Barauslagen, für die der Beschwerdeführer aufzukommen 
hat, 
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 2. die Fahrtkosten, die mit der Wahrnehmung seiner Parteirechte in Verhandlungen vor dem 
Verwaltungsgericht verbunden waren, sowie 

 3. die durch Verordnung des Bundeskanzlers festzusetzenden Pauschalbeträge für den Schriftsatz-, 
den Verhandlungs- und den Vorlageaufwand. 

(5) Die Höhe des Schriftsatz- und des Verhandlungsaufwands hat den durchschnittlichen Kosten der 
Vertretung bzw. der Einbringung des Schriftsatzes durch einen Rechtsanwalt zu entsprechen. Für den 
Ersatz der den Behörden erwachsenden Kosten ist ein Pauschalbetrag festzusetzen, der dem 
durchschnittlichen Vorlage-, Schriftsatz- und Verhandlungsaufwand der Behörden entspricht. 

(6) Die §§ 52 bis 54 VwGG sind auf den Anspruch auf Aufwandersatz gemäß Abs. 1 sinngemäß 
anzuwenden. 

(7) Aufwandersatz ist auf Antrag der Partei zu leisten. Der Antrag kann bis zum Schluss der 
mündlichen Verhandlung gestellt werden. 
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